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RESOLUTION 56/123 

Verabschiedet auf der 88. Plenarsitzung am 19. Dezember 2001, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/574, Ziffer 21)47. 

56/123. Stärkung des Programms der Vereinten Natio-
nen auf dem Gebiet der Verbrechensverhütung 
und der Strafrechtspflege, insbesondere seiner 
Kapazität zur technischen Zusammenarbeit 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 46/152 vom 18. De-
zember 1991 über die Schaffung eines wirksamen Pro-
gramms der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Verbre-
chensverhütung und der Strafrechtspflege, in der sie die 
Grundsatzerklärung und das Aktionsprogramm in der Anla-
ge zu der genannten Resolution gebilligt hat, 

 unter Betonung der Rolle der Vereinten Nationen auf 
dem Gebiet der Verbrechensverhütung und der Strafrechts-
pflege, insbesondere was die Verringerung der Kriminalität, 
eine effizientere und wirksamere Rechtsdurchsetzung und 
Rechtspflege, die Achtung vor den Menschenrechten und die 
Förderung eines Höchstmaßes an Fairness, Menschlichkeit 
und pflichtgemäßem Verhalten betrifft, 

 in der Erkenntnis, dass die Bekämpfung der weltweiten 
Kriminalität eine gemeinsame und geteilte Verantwortung 
darstellt, 

 überzeugt von der Zweckmäßigkeit einer engeren Ko-
ordinierung und Zusammenarbeit zwischen den Staaten bei 
der Bekämpfung der Kriminalität, namentlich der Schleu-
sung von Migranten und des Menschenhandels, insbeson-
dere des Frauen- und Kinderhandels, von mit Drogen zu-
sammenhängenden Verbrechen wie Geldwäsche, der uner-
laubten Herstellung von Schusswaffen, dazugehörigen Tei-
len und Komponenten und Munition sowie dem unerlaubten 
Handel damit und von kriminellen Tätigkeiten, die auf die 
Förderung des Terrorismus in all seinen Erscheinungsformen 
und Ausprägungen gerichtet sind, eingedenk der Rolle, die 
sowohl die Vereinten Nationen als auch die Regionalorgani-
sationen in dieser Hinsicht übernehmen können, 

_____________ 
47 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Argentinien, Armenien, Australien, Bangla-
desch, Belarus, Belgien, Bolivien, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, 
Chile, Dänemark, Demokratische Republik Kongo, Deutschland, Do-
minikanische Republik, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik 
Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Fidschi, Finnland, Frankreich, Geor-
gien, Griechenland, Guatemala, Guinea, Irland, Island, Israel, Italien, 
Japan, Kanada, Kasachstan, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Kroatien, 
Lettland, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malta, Monaco, Mongolei, 
Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Norwegen, Österreich, Panama, 
Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Ru-
mänien, Russische Föderation, San Marino, Schweden, Senegal, Sierra 
Leone, Slowakei, Slowenien, Spanien, Suriname, Swasiland, Thailand, 
Türkei, Uganda, Ukraine, Ungarn, Vereinigte Republik Tansania, Ver-
einigtes Königreich Großbritannien und Nordirland und Zypern. 

 in Anerkennung der dringenden Notwendigkeit einer 
Ausweitung der Aktivitäten auf dem Gebiet der technischen 
Zusammenarbeit, um den Ländern, insbesondere den Ent-
wicklungs- und Übergangsländern, bei ihren Bemühungen 
behilflich zu sein, die Leitlinien der Vereinten Nationen in 
die Praxis umzusetzen, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 55/25 vom 15. No-
vember 2000, mit der sie das Übereinkommen der Vereinten 
Nationen gegen die grenzüberschreitende organisierte Kri-
minalität, das Protokoll zur Verhütung, Bekämpfung und Be-
strafung des Menschenhandels, insbesondere des Frauen- 
und Kinderhandels, und das Protokoll gegen die Schleusung 
von Migranten auf dem Land-, See- und Luftweg verab-
schiedete, sowie auf ihre Resolution 55/255 vom 31. Mai 
2001, mit der sie das Protokoll gegen die unerlaubte Herstel-
lung von Schusswaffen, dazugehörigen Teilen und Kompo-
nenten und Munition und gegen den unerlaubten Handel 
damit verabschiedete, 

 mit Genugtuung über die Verabschiedung des Überein-
kommens der Vereinten Nationen gegen die grenzüber-
schreitende organisierte Kriminalität und der dazugehörigen 
Protokolle, die einen Meilenstein bei der Bekämpfung und 
Verhütung der organisierten Kriminalität, einer der schwer-
wiegendsten Gefahren für die Demokratie und den Frieden 
in der heutigen Zeit, markiert, 

 betonend, wie wichtig das rasche Inkrafttreten des  
Übereinkommens und der dazugehörigen Protokolle ist, 

 in Anerkennung der Notwendigkeit, bei den Kapazitä-
ten für technische Zusammenarbeit, über die das Zentrum 
für internationale Verbrechensverhütung des Sekretariats-
Büros für Drogenkontrolle und Verbrechensverhütung ver-
fügt, das Gleichgewicht zwischen der unmittelbaren Priorität 
des Übereinkommens und der dazugehörigen Protokolle so-
wie den anderen vom Wirtschafts- und Sozialrat benannten 
Prioritäten zu wahren, 

 unter Hinweis auf ihre einschlägigen Resolutionen, in 
denen sie den Generalsekretär ersucht hat, dem Programm 
der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Verbrechensver-
hütung und Strafrechtspflege entsprechend dem hohen Vor-
rang, der dem Programm beigemessen wird, dringend aus-
reichende Mittel für die vollständige Erfüllung seines Auf-
trags zur Verfügung zu stellen, 

 eingedenk der von der Generalversammlung mit ihrer 
Resolution 55/59 vom 4. Dezember 2000 verabschiedeten 
Wiener Erklärung über Verbrechen und Gerechtigkeit: Be-
wältigung der Herausforderungen des 21. Jahrhunderts so-
wie der von der Kommission für Verbrechensverhütung und 
Strafrechtspflege vorgeschlagenen Aktionspläne zur Ver-
wirklichung der Wiener Erklärung48, 

_____________ 
48 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2001, 
Supplement No. 10 (E/2001/30/Rev.1), zweiter Teil, Kap. I. 
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 mit Genugtuung über den Bericht der vom 30. Juli bis 
3. August 2001 in Wien abgehaltenen Tagung der Zwischen-
staatlichen, allen Mitgliedstaaten offen stehenden Sachver-
ständigengruppe zur Ausarbeitung des Entwurfs eines Man-
dats für die Aushandlung eines internationalen Rechtsinstru-
ments gegen die Korruption49, 

 1. nimmt mit Dank Kenntnis von dem Bericht des 
Generalsekretärs über die bei der Durchführung der Resolu-
tion 55/64 der Generalversammlung vom 4. Dezember 2000 
erzielten Fortschritte50; 

 2. bekräftigt, wie wichtig das Programm der Verein-
ten Nationen auf dem Gebiet der Verbrechensverhütung und 
der Strafrechtspflege für die Förderung wirksamer Maßnah-
men zur Stärkung der internationalen Zusammenarbeit auf 
dem Gebiet der Verbrechensverhütung und der Strafrechts-
pflege ist, da es auf die Bedürfnisse der internationalen Ge-
meinschaft angesichts der innerstaatlichen wie auch der 
grenzüberschreitenden Kriminalität eingeht und den Mit-
gliedstaaten dabei behilflich ist, ihre Ziele in Bezug auf die 
Verbrechensverhütung auf innerstaatlicher und zwischen-
staatlicher Ebene zu erreichen und die Maßnahmen zur Ver-
brechensbekämpfung zu verbessern; 

 3. bekräftigt außerdem die Rolle des Zentrums für 
internationale Verbrechensverhütung des Sekretariats-Büros 
für Drogenkontrolle und Verbrechensverhütung, das den 
Mitgliedstaaten auf Antrag technische Zusammenarbeit, Be-
ratende Dienste und andere Formen der Hilfe auf dem Ge-
biet der Verbrechensverhütung und der Strafrechtspflege zur 
Verfügung stellt, namentlich im Bereich der Verhütung und 
Kontrolle der grenzüberschreitenden organisierten Krimina-
lität und des Terrorismus; 

 4. begrüßt das Arbeitsprogramm des Zentrums, das 
auch die Aufnahme dreier weltweiter Programme zur Be-
kämpfung von Menschenhandel, Korruption beziehungswei-
se organisierter Kriminalität umfasst, die auf der Grundlage 
enger Konsultationen mit den Mitgliedstaaten und nach  
Überprüfung durch die Kommission für Verbrechensverhü-
tung und Strafrechtspflege ausgearbeitet wurden, und fordert 
den Generalsekretär auf, das Zentrum weiter zu stärken, in-
dem er ihm die erforderlichen Mittel zur vollständigen Erfül-
lung seines Auftrags zur Verfügung stellt; 

 5. unterstützt den hohen Vorrang, der der techni-
schen Zusammenarbeit und den Beratenden Diensten auf 
dem Gebiet der Verbrechensverhütung und der Strafrechts-
pflege, namentlich auf dem Gebiet der Verhütung und Be-
kämpfung der grenzüberschreitenden organisierten Krimina-
lität und des Terrorismus, beigemessen wird, und betont, 
dass die operativen Tätigkeiten des Zentrums verstärkt wer-
den müssen, damit es insbesondere Entwicklungs- und  
Übergangsländern behilflich sein kann; 

 6. fordert die Staaten und die zuständigen internatio-
nalen Organisationen nachdrücklich auf, zur wirksamen 
_____________ 
49 Siehe A/56/402-E/2001/105. 
50 A/56/155. 

Auseinandersetzung mit den gravierenden Problemen, die 
durch die Schleusung von Migranten und den Menschen-
handel sowie damit zusammenhängende Aktivitäten entste-
hen, nationale, regionale und internationale Strategien und 
weitere notwendige Maßnahmen auszuarbeiten, welche die 
diesbezügliche Arbeit des Programms der Vereinten Natio-
nen auf dem Gebiet der Verbrechensverhütung und der Straf-
rechtspflege ergänzen; 

 7. begrüßt die gestiegene Zahl der technischen 
Hilfsprojekte auf dem Gebiet der Jugendrechtspflege, in der 
das wachsende Bewusstsein der Mitgliedstaaten dafür zum 
Ausdruck kommt, wie wichtig eine Reform der Jugend-
rechtspflege für den Aufbau und die Erhaltung stabiler Ge-
sellschaften und der Rechtsstaatlichkeit ist; 

 8. bittet alle Staaten, durch freiwillige Beiträge zu 
dem Fonds der Vereinten Nationen für Verbrechensverhü-
tung und Strafrechtspflege die operativen Tätigkeiten des 
Programms der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Ver-
brechensverhütung und der Strafrechtspflege zu unterstüt-
zen; 

 9. legt den zuständigen Programmen, Fonds und Or-
ganisationen des Systems der Vereinten Nationen, insbeson-
dere dem Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen, 
den internationalen Finanzinstitutionen, insbesondere der 
Weltbank, sowie den regionalen und nationalen Finanzie-
rungsorganisationen nahe, die technischen operativen Tätig-
keiten des Zentrums zu unterstützen; 

 10. fordert die Staaten und die Finanzierungsorgani-
sationen nachdrücklich auf, gegebenenfalls ihre Vergabe-
politik für Entwicklungshilfemittel zu überprüfen und die 
Verbrechensverhütung und die Strafrechtspflege als Teilbe-
reiche in diese Hilfe mit einzubeziehen; 

 11. begrüßt die Anstrengungen, die die Kommission 
für Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege unternom-
men hat, um die ihr übertragene Aufgabe der Mobilisierung 
von Ressourcen energischer zu verfolgen, und fordert die 
Kommission auf, ihre diesbezüglichen Tätigkeiten weiter zu 
verstärken; 

 12. dankt den nichtstaatlichen Organisationen und 
den sonstigen maßgeblichen Sektoren der Zivilgesellschaft 
für ihre Unterstützung des Programms der Vereinten Natio-
nen auf dem Gebiet der Verbrechensverhütung und der Straf-
rechtspflege; 

 13. begrüßt die Bemühungen des Büros für Drogen-
kontrolle und Verbrechensverhütung, die Synergien zwi-
schen dem Programm der Vereinten Nationen für internatio-
nale Drogenkontrolle und dem Zentrum für internationale 
Verbrechensverhütung zu verstärken, in Übereinstimmung 
mit den Reformvorschlägen des Generalsekretärs; 

 14. ersucht den Generalsekretär, alle erforderlichen 
Maßnahmen zu ergreifen, um die Kommission für Verbre-
chensverhütung und Strafrechtspflege als das wichtigste 
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richtliniengebende Organ auf diesem Gebiet bei der Wahr-
nehmung ihrer Aufgaben, einschließlich der Zusammenar-
beit und Koordinierung mit anderen zuständigen Organen, 
angemessen zu unterstützen; 

 15. bittet die Staaten, angemessene freiwillige Beiträ-
ge an den Fonds der Vereinten Nationen für Verbrechensver-
hütung und Strafrechtspflege zu entrichten, um die Kapazität 
des Zentrums aufzustocken, Staaten auf Antrag technische 
Hilfe bei der Erfüllung der auf dem Zehnten Kongress der 
Vereinten Nationen für Verbrechensverhütung und die Be-
handlung Straffälliger eingegangenen Verpflichtungen, na-
mentlich der in den Aktionsplänen zur Verwirklichung der 
Wiener Erklärung über Verbrechen und Gerechtigkeit: Be-
wältigung der Herausforderungen des 21. Jahrhunderts48 ge-
nannten Maßnahmen, zu gewähren; 

 16. fordert alle Staaten und regionalen Wirtschaftsor-
ganisationen nachdrücklich auf, soweit nicht bereits gesche-
hen, das Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen die 
grenzüberschreitende organisierte Kriminalität und die da-
zugehörigen Protokolle so bald wie möglich zu unterzeich-
nen und zu ratifizieren, um das rasche Inkrafttreten des  
Übereinkommens und der dazugehörigen Protokolle sicher-
zustellen; 

 17. begrüßt es, dass bereits freiwillige Beträge ent-
richtet worden sind, und legt den Staaten nahe, über den in 
dem Übereinkommen eigens für diesen Zweck vorgesehenen 
Finanzierungsmechanismus der Vereinten Nationen regel-
mäßig angemessene freiwillige Beiträge zur Förderung des 
Inkrafttretens und der Durchführung des Übereinkommens 
und der dazugehörigen Protokolle zu entrichten;  

 18. ersucht den Generalsekretär, alle notwendigen 
Maßnahmen zu ergreifen und das Zentrum während des 
Zweijahreszeitraums 2002-2003 angemessen zu unterstüt-
zen, damit es das rasche Inkrafttreten des Übereinkommens 
und der dazugehörigen Protokolle fördern kann; 

 19. bittet den Generalsekretär, im Benehmen mit den 
Mitgliedstaaten und der Kommission für Verbrechensver-
hütung und Strafrechtspflege zu prüfen, wie das Zentrum zu 
den vom System der Vereinten Nationen unternommenen 
Anstrengungen zur Bekämpfung des Terrorismus beitragen 
könnte, im Einklang mit den einschlägigen Resolutionen der 
Generalversammlung und des Sicherheitsrats; 

 20. begrüßt den Beschluss der Kommission für Ver-
brechensverhütung und Strafrechtspflege, in ihre Tätigkeiten 
eine geschlechtsspezifische Perspektive einzubeziehen, so-
wie ihr an das Sekretariat gerichtetes Ersuchen, dafür Sorge 
zu tragen, dass eine geschlechtsspezifische Perspektive fe-
ster Bestandteil aller Tätigkeiten des Zentrums wird; 

 21. ersucht den Generalsekretär, der Generalver-
sammlung auf ihrer siebenundfünfzigsten Tagung einen Be-
richt über die Durchführung dieser Resolution vorzulegen. 

RESOLUTION 56/124 

Verabschiedet auf der 88. Plenarsitzung am 19. Dezember 2001, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/575, Ziffer 8)51. 

56/124. Internationale Zusammenarbeit zur Bekämp-
fung des Weltdrogenproblems 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 52/92 vom 12. De-
zember 1997, 53/115 vom 9. Dezember 1998, 54/132 vom 
17. Dezember 1999 und 55/65 vom 4. Dezember 2000, 

 sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 55/2 vom 
8. September 2000 mit dem Titel "Millenniums-Erklärung 
der Vereinten Nationen", in der die führenden Politiker der 
Welt den Beschluss trafen, verstärkte Anstrengungen zur 
Bekämpfung des Weltdrogenproblems zu unternehmen, 

 in Bekräftigung ihrer Verpflichtung auf die Ergebnisse 
der vom 8. bis 10. Juni 1998 in New York abgehaltenen 
zwanzigsten Sondertagung der Generalversammlung über 
die gemeinsame Bekämpfung des Weltdrogenproblems und 
mit Genugtuung über die anhaltende Entschlossenheit der 
Regierungen, das Weltdrogenproblem durch die vollständige 
und ausgewogene Anwendung nationaler, regionaler und in-
ternationaler Strategien zur Verringerung der Nachfrage 
nach unerlaubten Drogen, ihrer Herstellung und des Handels 
damit zu bewältigen, wie in der Politischen Erklärung52, dem 
Aktionsplan53 für die Verwirklichung der Erklärung über die 
Leitgrundsätze für die Senkung der Drogennachfrage54 so-
wie in den Maßnahmen zur Ausweitung der internationalen 

_____________ 
51 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Algerien, Andorra, Antigua und Bar-
buda, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, 
Bahamas, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin, 
Bhutan, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Bru-
nei Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso, Chile, China, Costa Rica, 
Côte d'Ivoire, Dänemark, Demokratische Republik Kongo, Deutsch-
land, Dominikanische Republik, Ecuador, ehemalige jugoslawische 
Republik Mazedonien, El Salvador, Finnland, Frankreich, Gambia, Ge-
orgien, Ghana, Griechenland, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Gu-
yana, Haiti, Indonesien, Iran (Islamische Republik), Irland, Island, Isra-
el, Italien, Jamaika, Japan, Kambodscha, Kanada, Kasachstan, Kenia, 
Kirgisistan, Kolumbien, Kroatien, Kuba, Laotische Volksdemokratische 
Republik, Lettland, Libysch-Arabische Dschamahirija, Liechtenstein, 
Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malta, Marokko, 
Mexiko, Monaco, Mongolei, Myanmar, Namibia, Nepal, Neuseeland, 
Nicaragua, Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen, Österreich, Paki-
stan, Panama, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik 
Korea, Republik Moldau, Rumänien, Russische Föderation, Salomo-
nen, Sambia, San Marino, Schweden, Senegal, Sierra Leone, Simbab-
we, Singapur, Slowakei, Slowenien, Spanien, Sudan, Suriname, Swasi-
land, Thailand, Togo, Trinidad und Tobago, Tschad, Tschechische Re-
publik, Türkei, Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Venezuela, Verei-
nigte Republik Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritannien und 
Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika und Zypern. 
52 Resolution S-20/2, Anlage. 
53 Resolution 54/132, Anlage. 
54 Resolution S-20/3, Anlage. 
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